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seines Lohnes (im Falle der Arbeitslosigkeit 20 Prozent). Die Versicherung
der Landarbeiter ist erst im Jahre 1927 eingefiihrt worden, aber es erwies sich,
dass grosse Schwierigkeiten der Durchfiihrung dieser Versicherung von der
Landbevilkerung selber in den Weg gelegt worden sind, so dass bis jetzt von
rund 2 Millionen Landarbeitern nur 100,000 in die Versicherung einbezogen
werden konnten.

Aus vielen Orten wurde auch Klage gefiihrt, dass neben den Ausfillen
gegen das technische Personal auch die alten Judenprogrome stark in Zunahme
begriffen sind. Der Delegierte aus dem Industriebezirk Don fiihrte zum Bei-
spiel an, dass im Laufe des Jahres 1928 2400 Arbeiter aus diesem Grunde die
Fabriken dieses Bezirkes verlassen mussten.

Interessant ist, dass aus den 1300 stimmberechtigten Delegierten des Kon-
gresses 640 festangestellte Beamte der Gewerkschaften und nur 230 Arbeiter aus
den Betrieben waren; der Rest gehorte den Beamten und Angestellten an. Ik.

Arbeitsverhiiltnisse.
Die Gesamtarbeitsvertriige in Ziirich.

J.L. Innerhalb der Arbeiterschaft bestehen verschiedene, teils gegensiitz-
liche Meinungen iilber den Wert des Arbeitsvertrages. Wihrend die einen
erkliren, der Abschluss eines kollektiven Arbeitsvertrages hindere die Arbeiter
an der Ausniitzung einer giinstigen Konjunktur, indem der Vertrag eine un-
zweckmissige Bindung der Organisationen bedeute, erblicken die andern im
Abschluss eines Tarifvertrages eine gewisse Sicherung bestehender Arbeits-
verhiltnisse vor den reaktioniren Geliisten der Unternehmer in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten. Dabei wird noch betont, dass durch einen Arbeitsvertrag
die gewerkschaftliche Propaganda gefordert und das Solidarititsgefiihl bei den
Arbeitern gehoben und gestirkt werde, weil durch die vertragliche Regelung
ein gewisser Ausgleich innerhalb eines Betriebes oder einer Berufsgruppe
geschaffen wird. Im allgemeinen geht das Bestreben der Gewerkschaften dahin,
durch Gesamtarbeitsvertriige eine bestimmte Ordnung, Einheitlichkeit und
Sicherung der Arbeitsverhiltnisse zu erzielen. In Grossbritannien waren im
Jahre 1920 rund acht Millionen Arbeiter der tariflichen Arbeitsregelung unter-
worfen, und in Deutschland arbeiteten im Jahre 1925 zwolf Millionen Arbeiter
unter tariflich geregelten Arbeitsbedingungen. Ueber die Zahl der Arbeits-
vertrige in der Schweiz besteht zurzeit leider grosse Unkenntnis. Einen be-
scheidenen Versuch, iiber die tarifliche Arbeitsregelung auf regionalem Gebiet
Aufschluss zu vermitteln, hat in verdienstvoller Weise das Statistische Amt der
Stadt Ziirich unternommen. In dem kiirzlich veroffentlichten 3. Quartalsbericht
befindet sich eine aufschlussreiche Arbeit iiber die « Gesamtarbeitsvertriige in
Ziirich im Jahre 1928». In einer friiheren Publikation hatte das genannte
Statistische Amt eine wertvolle Arbeit iiber die Lohne in der ziircherischen
Privatwirtschaft veroffentlicht, und es wire sehr zu begriissen, wenn andere
statistische Aemter in #hnlicher Weise diesem Arbeitsgebiet ihre Beachtung
achenken wiirden.

Ein Vergleich der diesjihrigen Untersuchung mit einer kantonalen Arbeit
vom Jahre 1908 iiber das gleiche Fachgebiet ergibt folgende Zahlen:

Am 1. Dezember 1908 bestanden 52 Vertrige mit 1500 Firmen und 7800
Arbeitern in der Stadt Ziirich; am 1.Januar 1928 waren es 57 Vertrige mit
1200 Firmen und 10,400 Arbeitern. Die Zahl der Vertrige hat demnach um
5 zugenommen, wihrend die Zahl der vertragschliessenden Firmen um 300
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zuriickgegangen ist, was aber nicht hinderte, dass sich die Zahl der vertraglich
erfassten Arbeiter um 2600 vermehrte. Diese Vermehrung muss in Anbetracht
der seitherigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der entsprechenden
Bevolkerungszunahme als sehr bescheiden bezeichnet werden. Der Fortschritt
der tariflichen Regelung liegt mehr im Ausbau der Bestimmungen.

In 49 Vertrigen (86 Prozent), die 1172 Firmen und 9800 Arbeiter um-
fassen, wird die Arbeitszeit geregelt. In 27 Vertrigen mit 556 Firmen
und 5680 Arbeitern wird die wochentliche Arbeitszeit bis 48 Stunden fest-
gesetzt, obgleich ein Teil der von den Vertrdgen erfassten Betriebe nicht unter
das eidgenossische Fabrikgesetz mit der vorgeschriebenen 48stundenwoche fillt.

52 Vertrige (90 Prozent) mit 1208 Firmen und 10,330 Arbeitern regeln
die Lohnverhialtnisse.

20 Vertrige mit 606 Firmen und 6420 Arbeitern sehen Stundenlohn vor

20 » > 443 > > 2100 > »> Wochenlohn »
6 » > 146 > > 1030 > » Monatslohn »
3 » > 8 > > 160 > » Taglohn >

Der Stunden- und Wochenlohn ist also vorherrschend, wihrend der Tag-
lohn eine untergeordnete Rolle spielt. 27 Vertrdge enthalten Bestimmungen
iiber einen Mindestlohn. Ein Vergleich mit den tariflichen Stundenlohnen
vom Jahre 1908 zeigt eine zwei- bis dreifache Erhéhung im Jahre 1928. In
ecund drei Viertel der Vertrige sind Ueberzeitzuschlidge festgesetzt,
die sich von 15 bis 100 Prozent bewegen.

48 Vertriage (84 Prozent), die etwa 90 Prozent der Firmen und Arbeiter
erfassen, enthalten Vereinbarungen iiber bezahlte Ferien. Der Ferien-
anspruch beginnt meistens nach ein bis zwei Arbeitsjahren bei der gleichen
Firma und betrdgt fiir 60 Prozent der Arbeiter drei Tage und fiir rund 30 Pro-
zent sechs Tage im Minimum. Das Ferienmaximum betriagt 6 bis 24 Tage und
wird in einer grossen Zahl der Fille nach fiinf Arbeitsjahren erreicht.

39 Vertrige (68 Prozent) mit 594 Firmen und 5220 Arbeitern enthalten
Bestimmungen iiber die Unfallversicherung, und 21 Vertrige ver-
pflichten 91 Firmen, fiir ihre 1560 Arbeiter ganz oder teilweise die Primien
fir die Krankenversicherung zu zahlen oder in anderer Weise fiir
die Krankheitszeit zu sorgen.

19 Vertrige (33 Prozent) mit 359 Firmen und 4080 Arbeitern enthalten
Vorschriften iiber den Arbeitsnachweis, wovon in 13 Fillen eine
gewerkschaftliche Stellenvermittlung vereinbart wurde.

41 Vertrige (72 Prozent) mit 1106 Firmen und 8760 Arbeitern umschreiben
das Schlichtungs- und Einigungswesen bei Vertragsbruch. In den
meisten Fillen sind Amisstellen (gewerbliches Schiedsgericht, Einigungsamt)
als Schlichtungsorgane vorgesehen.

Die Vertragsdauer betrigt in 36 Fillen hochstens 1 Jahr, in 16
Fiillen bis 2 Jahre und in 5 Fillen iiber 2 Jahre. 52 Veririige enthalten die
Bestimmung, dass die Vertragsdauer immer wieder ein Jahr weiterlduft, wenn
der Vertrag nicht rechtzeitig gekiindet wird.

Als Kiindigungsfrist ist in 11 Fillen 1 Monat, in 11 Fillen 2 Mo-
nate, in 31 Fiéllen 3 Monate und in 3 Fillen 6 Monate vorgesehen.

Beinahe neun Zehntel der Vertrige sind von den freien Gewerk-
schaften abgeschlossen worden, wihrend die christlichsozialen Verbinde
nur in drei Fillen in Frage kommen, wovon in zwei Fillen gemeinsam mit
den freien Gewerkschaften. 28 Vertrige wurden mit Unternehmerverbinden
und 25 Vertrige mit Einzelfirmen abgeschlossen. Nur ein einziger Vertrag
(mit dem Lebensmittelverein Ziirich) regelt gleichzeitig auch die Arbeits-
bedingungen der Angestellten. Die Vertrige regeln fast ausschliesslich nur die
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Arbeitsverhilinisse im Gewerbe, wihrend die grasseren industriellen Unter-
nehmungen davon unberiihrt bleiben.

Eine Untersuchung iiber die Zahl der Betriebe und Arbeiter, die noch
keiner vertraglichen Regelung unterstellt sind, fehlt leider. Ebenso wire es
von Interesse gewesen zu erfahren, wie das Verhiltnis zwischen unorganisierten
und gewerkschaftlich organisierten Arbeitern ist.

Vielleicht entschliesst sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund dazu,
einmal eine Erhebung iiber die tarifliche Regelung der Arbeitsverhiiltnisse im
ganzen Lande durchzufiihren. Da in den weitaus meisten Fillen die freien
Gewerkschaften als Vertragskontrahenten bei den Abschliissen von kollektiven
Arbeitsvertrigen in Frage kommen, diirfte damit zu rechnen sein, dass das
Ergebnis der Erhebung ein nahezu vollstindiges wiire.

Gemeinwirtschaft,
Genossenschaftliche Zentralbank.

Das erste Geschiftsjahr der von den Genossenschaften und Gewerkschaften
gegriindeten Zentralbank in Basel weist eine sehr befriedigende Entwicklung
auf. Die Bilanzsumme ist von 50 auf 66 Millionen Franken gestiegen. Erfreu-
lich ist vor allem die Vermehrung der Spareinlagen um 4,6 Millionen sowie
des Anteilscheinkapitals um 2,9 Millionen. Der Umsatz betrug 1,140,973,241 Fr.
Die einzelnen Bilanzposten sind aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Aktiven. Passiven.
Fr. Fr.

Nicht einb. Anteilscheinkap. 26,000 Anteilscheinkapital . . 6,542,000
Kassa und Coupons . . 1,230,217  Obligationen . . . . 16,347,600
Wechsel <= = . s . 5760868 Pepositen . .. 20,886,266
Banken « -+ - . . 2L009,058 Kontokorrent-Kreditoren . 22,340,883
Wertschriften . . . . 14074432 Tratten . . . . 3 88,393
Kontokorrent-Debitoren . 25,627,568 Reingewinn e 376,166
Hypothekardarlehen . . 1,853,148

66,581,308 66,581,308

Der Ueberschuss der Betriebsrechnung ist vor allem dem Zinsengeschiift
zu verdanken, das 447,144 Fr. einbrachte. Der Ertrag des Wechselgeschiiftes
betrdgt 129,571 Fr., der aus Kommissionen 67,805 Fr. und das Wertschriften-
geschift ergab 86,832 Fr. Die Unkosten einschliesslich der Griindungs- und
Einrichtungsspesen beliefen sich auf 355,185 Fr.

Der Verwaltungsrat beantragt der am 23. Mirz, nachmittags 2 Uhr, im Frei-
dorf Basel stattfindenden Generalversammlung, das Anteilscheinkapital zu
5 Prozent zu verzinsen, 100,000 Fr. in die Reserven zu stellen und den Rest
von 32,824 Fr. auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweizerische Volksfiirsorge.

Die Schweizerische Volksfiirsorge, Volksversicherung auf Gegenseitigkeit
in Basel, hat ihre Jahresrechnung pro 31. Dezember 1928 abgeschlossen, die
an den Verwaltungsrat und an die Generalversammlung weitergeleitet wird.
Der Versicherungsbestand ist bis Ende 1928 auf 26,97 Millionen Franken Ver-
sicherungssumme angewachsen. Die eingenommenen Primien beliefen sich
auf Fr. 1,149,468.25. Die Kapitalzinsen ergaben Fr. 347,373.34. Fiir die durch
Tod vom Versicherten oder infolge Ablauf der Versicherungsdauer fallig ge-
wordenen Versicherungen gelangten Fr. 295,827.90 zur Auszahlung. Nach Ver-

BILft %
d F M O o
der _rxe.inm-::uﬁ-bi?fiung



	Arbeitsverhältnisse

